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Teilrevision öffentlicher Gestaltungsplan 
Zentrum Bäretswil - Genehmigung 

Gemeinde Bäretswil 

	

Massgebende 	Situation Mst. 1:500 vom 15. November 2018 

	

Unterlagen 	Bestimmungen vom 15. November 2018 

Bericht nach Art. 47 RPV (inkl. Bericht zu den Einwendungen) vom 15. November 
2018 

Sachverhalt 
Anlass und Zielsetzung Der öffentliche Gestaltungsplan Zentrum Bäretswil wurde mit Verfügung Nr. 122 vom 

der Planung 3. Februar 2005 vom damaligen Amt für Raumordnung und Vermessung genehmigt. Die 
vorliegende Teilrevision erfolgt aufgrund von zwischenzeitlich geänderten Anforderungen 
an das Wohnen im Alter. Betroffen davon sind die im Baubereich C befindlichen Alters-
wohnungen und Gemeinschaftsräume. Der vorliegenden Teilrevision liegt ein Vorprojekt 
zugrunde, welches den geplanten Umbau und die vorgesehenen Anbauten zeigt. 

Festsetzung Die Gemeindeversammlung Bäretswil setzte mit Beschluss vom 12. Juni 2019 eine Teil-
revision des öffentlichen Gestaltungsplans Zentrum Bäretswil fest. Gegen diesen Be-
schluss wurden gemäss Rechtskraftbescheinigung des Bezirksrats vom 23. Juli 2019 
keine Rechtsmittel eingelegt. Mit Schreiben vom 31. Juli 2019 ersucht die Gemeinde 
Bäretswil Genehmigung der Vorlage. 

Erwägungen 
A. Formelle Prüfung 
Die massgebenden Unterlagen sind vollständig. 

B. Materielle Prüfung 
Zusammenfassung der Die Vorlage beschränkt sich auf eine Anpassung des Baubereichs C sowie redaktionelle 

Vorlage Anpassungen in den Bestimmungen. 

Ergebnis der Den mit Vorprüfung des Amts für Raumentwicklung vom 25. September 2018 gestellten 
Genehmigungsprüfung Anträgen und Empfehlungen wurde vollumfänglich entsprochen. 
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C. 	Ergebnis 
Die Vorlage erweist sich im Ergebnis als rechtmässig, zweckmässig sowie angemessen 
und kann genehmigt werden (§ 5 Abs. 1 PBG). Die Gemeinde ist durch die Genehmigung 
nicht beschwert. Gegen die genehmigten Festlegungen steht weiteren betroffenen Priva-
ten und Verbänden der Rekurs offen (§§ 338a f. PBG). Gemäss § 5 Abs. 3 PBG ist der 
Genehmigungsentscheid von der Gemeinde zusammen mit dem geprüften Akt samt 
Rechtsmittelbelehrung zu veröffentlichen und aufzulegen. 

Die Baudirektion verfügt: 

I. Die Teilrevision des öffentlichen Gestaltungsplans Zentrum Bäretswil, welche die 
Gemeindeversammlung Bäretswil mit Beschluss vom 12. Juni 2019 festgesetzt hat, 
wird genehmigt. 

II. Die Gemeinde Bäretswil wird eingeladen 

Dispositiv 1 sowie den kommunalen Beschluss samt Rechtsmittelbelehrung zu veröf-
fentlichen; 

diese Verfügung zusammen mit der kommunalen Planung aufzulegen; 

nach Rechtskraft die Inkraftsetzung zu veröffentlichen und diese dem Verwaltungs-
gericht, dem Baurekursgericht und dem Amt für Raumentwicklung mit Beleg der Pub-
likation mitzuteilen; 

nach Inkrafttreten die Änderungen im Kataster der öffentlich-rechtlichen Eigentums-
beschränkungen (ÖREB-Kataster) nachführen zu lassen. 

III. Mitteilung an 

Gemeinde Bäretswil (unter Beilage von fünf Dossiers) 

Baurekursgericht (unter Beilage von zwei Dossiers) 

Amt für Raumentwicklung (unter Beilage von zwei Dossiers) 

Gossweiler Ingenieure AG, Neuhofstrasse 34, 8600 Dübendorf 

(Katasterbearbeiterorganisation [KBO]) 

Amt für 
Raumentwicklung 

// Für den' Auszu 
VERSENDET AM - 9. OKT. 2019 



Von der Baudirektion genehmigt am 
Für dieBaudir 

  

Amt für Raunientwicklung 
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Sibiatjon 1..503 

Von der Gemeindeversammlung festgesetzt am 	1  2.  11111  2019 
Namens der Gemeindeversammlung 
Der Präsident. 	 Der Schreiber: 
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Bestimmungen 
	
  

	
  
	
  
	
  
	
  

Sicherung der notwendigen 
Flächen 

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

Geltungsbereich 
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

Bestimmungen und 
Situationsplan 

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

Wo der Gestaltungsplan 
nichts bestimmt gelten die 
übergeordneten Vorschrif- 
ten 

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

Neue Hauptgebäude 

1. Zweck 
	
  
Der öffentliche Gestaltungsplan  bildet die planungsrechtliche 
Grundla'ge für die Umsetzung des Siegerprojektes (SOL) des 
Wettbewerbes Zentrum Bäretswil. Das Zentrumsgebiet  soll 
durch eine Mehrzweckhalle, eine Bibliothek und einem Alters- 
wohnhaus ergänzt und aufgewertet werden. Weiter ist eine 
Schulhauserweiterung im Trakt D vorgesehen. 
	
  

	
  
	
  
	
  

2  Geltungsbereich 
	
  
Der Geltungsbereich des öffentlichen Gestaltungsplanes  ist im 
zugehörigen Situationsplan 1:1000 1:500 festgehalten. 

 
 
	
  
	
  

3.  Bestandteile 
	
  
Der Gestaltungsplan besteht aus dem Situationsplan 1:1000 1:500 
und den nachfolgenden  Bestimmungen. 
	
  
	
  
	
  
	
  

4.  Ergänzendes Recht, Verhältnis zur Bau- 
und Zonenordnung 

	
  
Wo die nachfolgenden  Bestimmungen  keine besonderen Re- 
gelungen enthalten, gelten die Vorschriften der Zone für öffent- 
liche Bauten. 
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
5.  Zahl, Lage und äussere Abmessungen 

der Bauten 
	
  
1 Neue oberirdische Hauptgebäude  dürfen nur innerhalb der im 
Situationsplan bezeichneten Baubereiche A-F erstellt werden. 
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2  Innerhalb der Baubereiche gelten folgende Grundmass 
 

Grundmasse für die Bau- 
bereiche 

	
  
Baubereich 

für neue 
oberirdische 

Hauptge- 
bäude 

Anzahl 
Hauptge- 

bäude 

Gebäude- 
höhe 

	
  

max. 

Anzahl Voll- 
geschosse 

Firsthöhe 

max. 

Technisch 
bedingte 

Aufbauten 
max. 

Gebäude- 
länge/-breite 

	
  

max. 

A 1 7.5m 2 0.0m 1.0m 
 

B 
 

1 
 

8.0m 
 

2 
 

0.0m 
 

1.0m 
C 1 14.0m 5 0.0m 1.0m 

D 1 7.0m 2 0.0m  0.0m 

E *) 1.5m *) 0.0m 0.0m 

F 2 10.5m 3 7.0m 0.0m 

unbe- 
schränkt 

*) Verbindungstrakt zwischen Mehrzweckhalle und Schulhaus, 
welcher max. 1.5m über das gewachsene Terrain  ragen darf. 

	
  

	
  

Bestehende Hauptgebäude 
	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

Besondere Gebäude 
	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

Unterirdische Gebäude 
	
  

	
  
	
  
	
  

Gebäudeabbrüche 

3 Die Gebäude Vers. Nrn. 994 und 995 dürfen  nur unter Beibe- 
haltung von Lage, Grundriss, kubischer Gestaltung, Ausbildung 
der Fassaden und des Daches umgebaut oder ersetzt  werden. 
Vorbehalten bleiben Unterschutzstellungen. Geringfügige Ab- 
weichungen können  bewilligt oder angeordnet werden, wenn 
dies im Interesse der Hygiene, des Ortsbildschutzes oder der 
Verkehrssicherheit liegt. 
	
  

	
  
4  Einzelne Besondere Gebäude im Sinne des PBG dürfen auch 
ausserhalb der Baubereiche erstellt  werden,  sofern  sie be- 
triebsnotwendig sind und mit den Abstandsvorschriften im Ein- 
klang stehen. 
	
  

	
  
5 Unterirdische Gebäude oder Gebäudeteile sind überall  zu- 
lässig  soweit sie für die Parkierung, den Betrieb und den Unter- 
halt der Bauten und Anlagen notwendig sind. 
	
  
6  Die im Plan bezeichneten Gebäude dürfen  abgebrochen wer- 
den. 
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Baubereiche A-G 
	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

Siegerprojekt 
richtungswei- 
send für Gestaltung 

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
Bepflanzung 

6.  Nutzweise 
	
  
ln den Baubereichen  A-G sind folgende Nutzungen zulässig: 

	
  

Baubereich Zulässige Nutzung 

A Mehrzweckhalle mit sämtlichen Annex- 
räumen wie Foyer, Office, Zugängen udgl. 

B Bibliothek samt Verwaltungs- und Büroräu- 
men sowie mässig störende Betriebe 

c iAiterswohnungen 

D Wohnen, mässig störende Betriebe und 
öffentliche Nutzungen 

E Unterirdische Verbindung Schulhaus Mehr- 
zwecksaal mit div. Annexräumen 

F Schulräume mit div. Annexräumen 
	
  
	
  
	
  

7.  Gestaltung der Bauten und Anlagen 
	
  
1 Die Bauten und Anlagen sind für sich und in ihrem Zusam- 
menhang mit der baulichen und landschaftlichen Umgebung so 
zu gestalten, dass eine besonders gute Gesamtwirkung ent- 
steht. 
2 Das erstrangierte Projekt des Wettbewerbes Zentrum Bärets- 
wil (SOL} ist richtungsweisend für die Gestaltung der neuen 
Hauptgebäude. 
3 In den Baufeldern A, B, C und E sind Flachdächer zwingend. 
	
  

4 In den Baubereichen D und F sind Flachdächer möglich. 
5 Die Flachdächer von neuen Hauptgebäuden sind zu begrü- 
nen. 
	
  

	
  
	
  
	
  

8.  Umgebungsgestaltung 
	
  
1 ln den im Situationsplan festgelegten Baumgruppenfeldern 
a1 - a3, b1 - b3 sind standortgerechte  Bäume als Gruppe zu 
pflanzen. Die Baumgruppen sollen aus eng gepflanzten Hoch- 
stämmern mit hohem Kronenansatz und kleinem Kronen- 
durchmesser bestehen. 
2 Die Bäume der Baumgruppenfelder a1 - a3 sind spätestens im 
Zusammenhang mit der Fertigstellung des Mehrzweckgebäu- 
des zu pflanzen. 
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Plätze 
	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

Zufahrt 
	
  
	
  
	
  
	
  
Fusswege 

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

Lärmschutz 
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

Genehmigung durch 
Baudirektion 

3 Die Bäume der Baumgruppenfelder b1 - b3 sind spätestens im 
Zusammenhang mit der Fertigstellung  der Bibliothek zu pflan- 
zen. 
4 Weitere Bepflanzungen sind zulässig. 
	
  
5 Der Platzbereich  P1 ist auf dem Dach des unterirdischen Ge- 
bäudes im Baubereich E als Allwetterplatz  zu gestalten. Als 
seitlicher Abschluss sind Ballfangnetze  bis. max. 5m Höhe ge- 
stattet. 
6 Im Platzbereich  P2 ist eine Spielwiese einzurichten. 
	
  
7 Die Plätze P1 und P2 sind spätestens mit der Fertigstellung 
der Mehrzweckhalle im Baubereich A zu erstellen. 
	
  

	
  
	
  
	
  

9.  Erschliessung 
	
  
1 Die Ein- und Ausfahrt zu den Tiefgaragen für die Mehrzweck- 
halle und die Alterswohnungen hat an der im Situationsplan 
gekennzeichneten Stelle zu erfolgen. 
	
  
	
  
2 Es ist ein engmaschiges, benutzerfreundliches und behinder- 
tengerechtes  Fusswegnetz anzulegen, welches insbesondere 
die Zugänge von den umliegenden  Strassen ermöglicht. 
	
  

	
  
	
  
	
  

10. Empfindlichkeitsstufe 
	
  
Für den Geltungsbereich des Gestaltungsplans gilt die Emp- 
findlichkeitsstufe III (ES III) gernäss Lärmschutzverordnung 
(LSV). 
	
  

	
  
	
  
	
  

11.  lnkrafttreten 
	
  
Der Gestaltungsplan tritt mit der öffentlichen Bekanntmachung 
der Genehmigung durch die kantonale Baudirektion in Kraft. 
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1. Ausgangslage 
 
1.1 Vorgeschichte 
 

Gestaltungsplan Der Gestaltungsplan „Zentrum Bäretswil“ ist seit dem  
03. Februar 2005 in Kraft. 

Alterswohnen Das Alterswohnen ist ein prägender Bestandteil des 
Gestaltungsplanes und wurde nach diesen Ideen in den letzten 
Jahren umgesetzt. 

Anforderungen  In der Zwischenzeit haben sich einige Anforderungen an das 
Wohnen im Alter geändert. Folgende Elemente haben im 
täglichen Gebrauch nicht funktioniert: Das Atrium in den 
Alterswohnungen und die Gemeinschaftsräume. 
 

 
1.2 Vorgehen  
 

Studie Die Genossenschaft für das Alter in Bäretswil GAB erteilt einem 
Architekten den Auftrag, die räumlichen Bedürfnisse der 
Bewohner in einer Anpassung des Projektes zu planen. 

 
 
1.3 Projektidee 
 
 

Gemeinschftsräume Die heutigen Gemeinschaftsräume sind eindeutig zu klein, so 
dass das Bedürfnis der Bewohner, sich zu treffen, nicht erfüllt 
werden kann. Die Studie zeigt auf, wie mit einem zweistöckigen 
Anbau diese Wünsche abgedeckt werden können.  

Atrium Das innen liegende Atrium in den Alterswohnungen funktioniert 
nicht wie gewünscht und teilt den grösszügigen Wohnraum in 
zwei kleine unpraktische Räume.  

Balkonkubus Mit kubischen Balkonanbauten auf drei Fassadenseiten kann 
nicht nur der Wunsch nach Aussenraum in den 
Alterswohnungen gelöst werden, sondern es erhalten auch die 
Pflegewohnungen einen Aussenraum. 

Baufeld C Die Studie hat ergeben, dass es für die nötigen baulichen 
Anpassungen einer Erweiterung des Baufeldes C bedarf.  
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2. Erläuterungen zu den 
Anpassungen 
 
2.1 Allgemein 

 
Baufeld C Das Baufeld C müsste in seiner Grösse angepasst werden. 

 
 

2.2 Verhältnis zur Bau- und 
Zonenordnung 
 

Zone für öffentliche  Innerhalb des Gestaltungsplanperimeters befinden sich  
Bauten  ausschliesslich Bauten, welche im öffentlichen Interesse stehen. 

Der angemessene Spielraum für Entwicklungen in der Zone für 
öffentliche Bauten kann in diesem Fall angewendet werden. 
 
 

2.3 Äussere Abmessungen des 
Baufeldes C 
 
Das Baufeld C, welches vom realisierten Projekt nicht voll 
ausgenutzt wurde, muss vergrössert werden. 
 

2.4 Nutzweise 
 
Mit den vorgesehenen baulichen Anpassungen kann das 
Gebäude weiterhin als Wohnen im Alter mit Wohnungen und 
Pflegezimmer genutzt werden. 
 

2.5 Gebäudegestaltung 
 
Das Gebäude wird gegen Westen mit einem zweigeschossigen 
Anbau erweitert. 
Auf drei Seiten werden Balkonkörper angebaut, welche als 
Volumenerweiterung geplant sind. 
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2.6 Umgebungsgestaltung 
 
Der  parkartige Erholungsraum bleibt grösstenteils bestehen. 
Auf dem Dach des Anbaus ist ein Aussenraum für Demenz-
kranke Menschen vorgesehen. 
Die bestehende Bepflanzung bleibt weitgehend erhalten. 

 
 
2.7 Zugang 
 
Die Zu- und Wegfahrt erfolgt über die bestehende Einfahrt der 
Tiefgarage auf dem Grundstück Nr. 7863. Entgegen dem 
Gestaltungsplan konnte das Baufeld C über die bestehende 
Zufahrt erschlossen werden. 
 
 

2.8 Parkierung 
 
Das Projekt hat keinen Einfluss auf die bestehende Parkierung. 

 
2.9 Ver- und Entsorgung 
 
Die Ver- und Entsorgung der im Situationsplan erfassten 
Bauten und Anlagen basiert auf den bestehenden 
Werkleitungen. 
Leitungsergänzungen haben nach den Anweisungen 
des entsprechenden Werkträgers zu erfolgen. 
Das Projekt ändert nichts am Energie- und 
Wärmeversorgungskonzept. 

 
2.10 Empfindlichkeitsstufen 
 
Für das Gestaltungsplangebiet gilt die Empfindlichkeitsstufe 111 
(ES 111), wie dies bereits heute für die Kernzone festgelegt ist. 
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3. Ablauf und 
Mitwirkungsverfahren 
 
3.1 Ablauf 
 
Planaufstellung durch GR 
 
Besprechung Gestaltungsplanentwurf mit der Gemeinde und 
einzelnen kantonalen Stellen; Anpassung des 
Gestaltungsplanentwurfes 
 
Festsetzung durch Gemeindeversammlung 
 
Genehmigung durch Baudirektion 
 
 

3.2 Mitwirkung der Öffentlichkeit 
 
Der öffentliche Gestaltungsplan wurde gemäss §7 PBG während 
60 Tagen vom 30. November 2018 bis 29. Januar 2019 
öffentlich aufgelegt. Während der Auflagefrist sind keine 
Einwendungen eingegangen. 
 
 

3.3 Vorprüfung durch das ARV 
 
Der Gestaltungsplan wurde vom ARV vorgeprüft. Die 
Anmerkungen sind ausschliesslich von redaktioneller 
Bedeutung. Die Anpassungen wurden vorgenommen. 
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Rubrik: Raumplanung 
Unterrubrik: Nutzungsplanung/Sondernutzungsplanung 
Publikationsdatum: KABZH - 06.12.2019 
Meldungsnummer: RP-ZH02-0000000503 
Kanton: ZH 

Publizierende Stelle:  
Gemeinde Bäretswil, Schulhausstrasse 2, 8344 Bäretswil

Teilrevision öffentlicher Gestaltungsplan „Zentrum Bäretswil“, Inkrafttreten, Bekannt-
machung des Inkrafttretens

Betrifft: 8344 Bäretswil  
Bekanntmachung der Inkraftsetzung: 
Die Teilrevision des öffentlichen Gestaltungsplans „Zentrum 
Bäretswil“ ist nach Ablauf der Rekursfrist am 17. November 
2019 rechtskräftig geworden. Gemäss Art. 11 der Bestim-
mungen zum Gestaltungsplan ist der revidierte Gestaltungs-
plans damit in Kraft getreten. 

Rechtliche Hinweise:  

Kontaktstelle:  
Gemeinde Bäretswil 
Schulhausstrasse 2  
8344 Bäretswil
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